
Haushaltssatzung
der

Gemeinde Klettbach 
für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund der §§ 19, Abs.1, Satz 1, 55  der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - erlässt die Gemeinde
Klettbach  folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im
Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.041.983,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 230.898,00 €

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

1 Grundsteuern
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 225 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 320 v. H.



2. Gewerbesteuern 300 v.  H:

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushalt zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 173.600,00 €. 

§ 6

Es gilt der am 26. April 2005 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2005 in Kraft.

Klettbach, den 21.06.2005
Gemeinde Klettbach

gez. Ralph Triebel
Bürgermeister Siegel

1. Beschluss- und Verfahrensvermerk:  
Der Gemeinderat Klettbach hat in seiner Sitzung am 26. April 2005, Beschluss- Nr. 75-10/ 2005, die Haushalts-
satzung 2005 mit den dazugehörigen Anlagen beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Apolda hat
mit Schreiben vom 07.06.2006, Az.: I/2/04-092.51.0043.001.05, den Eingang der Haushaltssatzung bestätigt. Einer
vorfristigen Bekanntmachung der Satzung wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 21.06.2005 zuge-
stimmt.

2 . Auslegungshinweis
Der Haushaltsplan 2005 liegt gemäß den Vorschriften des § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom 04.07.2005 bis
18.07.2005 in der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld, Zimmer 8, öffentlich
aus.


